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1 Ausgangslage 

Die Richtlinie ENSI-A05 ist notwendig, da das Schweizer Regelwerk eine probabilistische Si-
cherheitsanalyse (PSA) verlangt, insbesondere 

• Art. 33 und 34 der Kernenergieverordnung (KEV; SR 732.11) 

• Art. 1, 5, 12 und 13 der Verordnung des UVEK über die Gefährdungsannah-
men und die Bewertung des Schutzes gegen Störfälle in Kernanlagen 
(SR 732.112.2) 

Verschiedene ENSI-Richtlinien, insbesondere die Richtlinie ENSI-A06, gehen davon aus, dass 
eine PSA für die Anwendung besteht. 

In der Richtlinie ENSI-A05 werden Anforderungen an die Modellierung formuliert, welche zu 
einer besseren Vergleichbarkeit der Resultate führen und die Erstellung sowie die Begutach-
tung der PSA erleichtern. 

Eine Neufassung der Richtlinie war notwendig, um die Weiterentwicklung des Standes der 
Wissenschaft und Technik insbesondere bezüglich Erdbeben, externer Überflutung, extremer 
Wetterbedingungen zu berücksichtigen sowie die Anforderungen an die Stufe-2-PSA für den 
Nichtleistungsbetrieb genauer zu regeln. 

2 Harmonisierung mit internationalen Anforderungen 

Im Folgenden wird aufgezeigt, dass die für die Richtlinie in Frage kommenden internationalen 
Empfehlungen der IAEA (International Atomic Energy Agency) und der WENRA (Western Eu-
ropean Nuclear Regulators Association) erfüllt werden. 

2.1 IAEA 
Von den IAEA Safety Standards der Kategorie „Requirements“ sind für die Richtlinie ENSI-
A05 folgende Empfehlungen relevant: 

a. IAEA Safety Standard SSR-2/2 (Rev. 1), Commissioning and Operation, 
20161, Para. 4.32 and 4.46 

b. IAEA Safety Standard Site NS-R-3 (Rev. 1), Site Evaluation for Nuclear In-
stallations, 20162, Para. 1.12 and 2.18 

Im Anhang 1 wird aufgezeigt, wie die Empfehlungen in der Richtlinie ENSI-A05 berücksichtigt 
wurden. 
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2.2 WENRA 
Die WENRA hat europaweit harmonisierte Sicherheitsanforderungen (Safety Reference Le-
vels, SRLs) für Kernkraftwerke festgelegt. Das ENSI hat sich verpflichtet, die Anforderungen 
der WENRA umzusetzen. Der Detaillierungsgrad der WENRA-Anforderungen übersteigt meist 
diejenigen des Kernenergiegesetzes (KEG; SR 732.1) und der KEV, weshalb sich auch hier 
deren Umsetzung in ENSI-Richtlinien anbietet. 

Für die Richtlinie ENSI-A05 sind vor allem die SRLs von Issue E (Design Basis Envelope for 
Existing Reactors), Issue F (Design Extension for Existing Reactors), Issue O (Probabilistic 
Safety Analysis, PSA) und Issue T (Natural Hazards) relevant. 

Im Anhang 2 sind die relevanten WENRA SRLs (Stand 20143) aufgeführt und es wird aufge-
zeigt, über welche Kapitel der Richtlinie diese abgedeckt sind. 

3 Aufbau der Richtlinie 

Die ersten drei Kapitel bestehen aus der Einleitung, die für alle ENSI-Richtlinien einheitlich ist, 
aus der Darlegung des Gegenstands und des Geltungsbereichs sowie aus den rechtlichen 
Grundlagen, auf die sich die Richtlinie ENSI-A05 abstützt. 

Im Kapitel 4 werden die technischen Anforderungen an eine Stufe-1-PSA für Kernkraftwerke 
beschrieben. Dazu gehören der Umfang der Stufe-1-PSA, die Zuverlässigkeit von Komponen-
ten, die Zuverlässigkeit von Personalhandlungen, interne Ereignisse, interne systemübergrei-
fende Ereignisse, externe Ereignisse und die Quantifizierung der Stufe-1-PSA-Ereignisse. Im 
Kapitel 5 werden die technischen Anforderungen an eine Stufe-2-PSA für Kernkraftwerke be-
handelt. Dazu gehören die Definition und die Quantifizierung der Kernschadenszustände, die 
Tragfähigkeit des Containments, die Containmentbeanspruchung, der Verlauf des schweren 
Unfalls, die Quelltermanalyse und die Quantifizierung der Stufe-2-PSA-Ereignisse. Die Anfor-
derungen gelten grundsätzlich für die risikotechnische Bewertung des Leistungs- wie auch des 
Nichtleistungsbetriebs. Wo notwendig, werden spezielle Anforderungen zur Bewertung des 
Nichtleistungsbetriebs, separat erwähnt. Das Kapitel 6 behandelt die Anforderungen an den 
Qualitätssicherungs-Prozess sowie an die Dokumentation einer PSA. Im Kapitel 7 werden An-
forderungen an die PSA für andere Kernanlagen festgehalten. 

Ferner enthält die Richtlinie ENSI-A05 eine Reihe von Anhängen, namentlich zu Begriffen und 
Abkürzungen, zur Zuverlässigkeit von Personalhandlungen sowie zur probabilistischen Erd-
bebengefährdungsanalyse. 
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4 Erläuterungen zu einzelnen Kapiteln der Richtlinie 

4.1 Kapitel 4 „Technische Anforderungen an eine Stufe-1-PSA 
für Kernkraftwerke“ 

4.1.1 Kapitel 4.2.1 „Erfassung anlagenspezifischer Rohdaten“ 

Zu Bst. c: Der Einbezug von entsprechenden Fachleuten bei der Bewertung der Rohdaten 
stützt die Qualität der Datenanalyse. Dies entspricht der üblichen Praxis in Schweizer Kern-
kraftwerken. 

4.1.2 Kapitel 4.2.3 „Entwicklung anlagenspezifischer Zuverlässigkeits-
kenngrössen“ 

Zu Bst. d: Bei der Verwendung einer Lognormal- oder Gammaverteilung zur Quantifizierung 
der Unsicherheiten von Ausfallwahrscheinlichkeiten können Anpassungen (wie z. B. Stutzung) 
erforderlich sein, da der Definitionsbereich dieser Verteilungen von null bis unendlich reicht. 
Dies gilt insbesondere für grosse Ausfallwahrscheinlichkeiten. Derartige Anpassungen sind 
Stand der Datenanalysetechnik, z. B. NUREG/CR-68234, Section 6.3.2.5.1. 

4.1.3 Kapitel 4.3 „Zuverlässigkeit von Personalhandlungen“ 

Die Anforderungen zur Analyse der Zuverlässigkeit von Personalhandlungen und des damit 
einhergehenden Potenzials von Fehlhandlungen entsprechen den üblichen PSA-Stan-
dards5,6,7, insbesondere ASME/ANS RA-Sb-20135. Darüber hinaus gehende Anforderungen 
und Konkretisierungen sind nachfolgend erläutert. 

4.1.4 Kapitel 4.3.1 „Identifizierung und Auswahl der zu analysierenden Per-
sonalhandlungen“ 

Zu Bst. b: Wenn das auslösende Ereignis nicht über einen Fehlerbaum bestimmt wird, müssen 
die Kategorie-B-Handlungen nicht separat ausgewiesen werden. 

Zu Bst. d: In den üblichen PSA-Standards5,6,7 wird die EOC-Einbeziehung nicht explizit gefor-
dert. Hinsichtlich der Eignung einer PSA für Anwendungen verweist der U.S. NRC Regulatory 
Guide 1.2008 auf die gute HRA-Praxis gemäss NUREG-17929 (GP 2), die wiederum Analysen 
empfiehlt, in denen Bedingungen mit wahrscheinlichen EOC zu identifizieren und Gegenmas-
snahmen abzuleiten sind. Die Abschaltung des Notkondensators im Fukushima-Daiichi Block 
1 (11. März 2011) war beispielsweise ein solcher EOC10,11. Die mit der EOC-Identifizierung 
verbundenen methodischen Schwierigkeiten, z. B. geltend gemacht vom BfS7, sind Gegen-
stand der vom ENSI unterstützten HRA-Forschung, zu deren die Entwicklung der Methode 
CESA (PSI-Bericht Nr. 07-0312) gehört. Die sich in einer ersten Pilot-Anwendung13 andeutende 
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Praktikabilität (Effizienz, Risikorelevanz) dieser Methode konnte mittlerweile durch weitere Pi-
lot-Anwendungen (z. B. Podofillini et al.14) bestätigt werden. Die Pilot-Anwendungen betrafen 
das EOC-Potenzial bei während des Leistungsbetriebs ausgelösten Störfällen. Aufgrund die-
ser sich bestätigenden Praktikabilität der CESA-Methode und der sich durch den Fukushima-
Unfall bestätigenden Risikorelevanz wahrscheinlicher EOC ist es angemessen, die bisher üb-
liche Anforderung hinsichtlich EOC-Einbeziehung zu erweitern. 

Zu Bst. e: Die Anforderung beschränkt die kreditierten „Recovery Actions“ auf unabhängige 
Komponentenausfälle, da das Schadensbild von Komponenten oder der Gesamtanlage nach 
einem Erdbeben, einer Überflutung oder einem Brand unklar und kaum vorhersagbar ist. In-
standsetzungen (Reparaturen) im Störfall gelten nicht als „Recovery Actions“ (ASME/ANS 
RA-Sb-20135, Table 2-2.5-9). In diesem Fall hängt die jeweilige Handlungsausführung von der 
Ausfallursache der betroffenen Komponente ab. Die üblichen HRA-Methoden sind nicht an-
wendbar.9 Statistiken über Instandsetzungszeiten aus der Normal-Betriebserfahrung sind nicht 
anwendbar, weil sich die Bedingungen in wesentlichen Aspekten von denen im Störfall unter-
scheiden: Das Instandhaltungspersonal ist im Normalbetrieb meistens bereits vor Ort und die 
betroffene Komponente ist bereits identifiziert. Die anwendbare Störfall-Betriebserfahrung ist 
angesichts der Vielzahl möglicher Komponentenausfälle und der relativen Seltenheit von Stör-
fällen nicht oder nur unzureichend vorhanden. 

Zu Bst. g: Vgl. dazu ASME/ANS RA-Sb-20135, HR-B2, HR-C2. 

4.1.5 Kapitel 4.3.2 „Bestimmung der Fehlerwahrscheinlichkeit von Perso-
nalhandlungen“ 

Zu Kap. 4.3.2.1 Bst. a: Diese Anforderung dient der Methodenharmonisierung. Eine vom PSI 
durchgeführte Evaluation verschiedener HRA-Methoden15 hat gezeigt, dass diese drei Metho-
den die Anforderungen in der Richtlinie ENSI-A05 bezüglich Gültigkeit (validity), Wiederhol-
barkeit (repeatability), Transparenz (transparency), Anwendbarkeit im Rahmen einer PSA (fit-
ness to PSA scope) und Erfahrungsbasis (empirical basis) am besten erfüllen. Bei THERP und 
ASEP handelt es sich um Methoden, welche in der Vergangenheit bei der PSA-Begutachtung 
vom ENSI akzeptiert wurden. Bei der statistischen Methode fehlen bislang Erfahrungen. Das 
ENSI ist jedoch der Auffassung, dass die direkte statistische Auswertung von werkspezifischen 
Kategorie-A-Handlungen zu besonders belastbaren Resultaten führen sollte, da die anlagen-
spezifische Betriebserfahrung einfliesst. THERP hingegen beruht auf Expertenschätzungen 
und älteren statistischen Erhebungen, d. h. die Übertragbarkeit ist mit Unsicherheiten verbun-
den. 

Zu Kap. 4.3.2.3 Bst. i: Die technische Grundlage für die HEP-Untergrenzen von Personalhand-
lungen im Störfallablauf ist in Dang et al.16 dargelegt. 

Zu Kap. 4.3.2.4 Bst. a: Vgl. dazu ASME/ANS RA-Sb-20135, HR-G7. 
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4.1.6 Kapitel 4.4.1 „Auslösende Ereignisse“ 

Zu Kap. 4.4.1.1 Bst. d: Die Resultate schweizerischer Stufe-2-PSA zeigen, dass die unter 
Ziff. 1, 3 und 4 aufgeführten Bypassszenarien einen nicht vernachlässigbaren Risikobeitrag 
leisten (grosse Quellterme). Eine Gruppierung zu den Nicht-Bypass-LOCAs wäre daher nicht 
gerechtfertigt. 

Zu Kap. 4.4.1.3 Bst. d: Die Fehlerbaummodellierung des auslösenden Ereignisses erlaubt eine 
realistischere Importanzanalyse für Komponenten und Personalhandlungen, die in die Model-
lierung des jeweiligen Systems einfliessen. 

Zu Kap. 4.4.1.3 Bst. e: Unter NUREG-182917, NUREG/CR-575018 und NUREG/CR-692819 fin-
den sich vom ENSI akzeptierte Grundlagen für generische Daten zu Häufigkeiten von Kühl-
mittelverluststörfällen. 

4.1.7 Kapitel 4.4.2 „Unfallablaufanalyse“ 

Zu Kap. 4.4.2.1: In der Richtlinie ENSI-A05 wird neu der ursprünglich in der Richtlinie ENSI-
G09 definierte und im ENSI-Glossar enthaltene Begriff „Schutzzielfunktion“ verwendet. In der 
Ausgabe Januar 2009 der Richtlinie ENSI-A05 wurde der Begriff „Sicherheitsfunktion“ verwen-
det. Das ist eine Übersetzung des international üblichen Begriffs „safety function“ (vgl. IAEA 
Safety Standard SSG-36, Para. 5.45). Der Begriff „Sicherheitsfunktion“ ist in der Schweiz vom 
Gesetzgeber über die KEV schon belegt. In Übereinstimmung damit ist der Begriff in der Richt-
linie ENSI-G09 auf Funktionen bezogen worden, die zur Einhaltung der Schutzziele auf der 
Sicherheitsebene 3 der gestaffelten Sicherheitsvorsorge erforderlich sind (vgl. Richtlinie ENSI-
G09 bzw. ENSI-Glossar). Durch die Verwendung des Begriffs „Schutzzielfunktion“ anstelle des 
Begriffs „Sicherheitsfunktion“ ergeben sich keine neuen Anforderungen. 

Zu Kap. 4.4.2.2 Bst. a: Die grafische Darstellung der Unfallabläufe in Form von Ereignisablauf-
diagrammen und die zusätzlich verlangte Beschreibung der Abläufe geben einen detaillierte-
ren Einblick in das Anlageverhalten. 

Zu Kap. 4.4.2.2 Bst. b: Aus Sicht des ENSI ist die anschauliche Abbildung des Unfallverlaufs 
und des Anlagenverhaltens im PSA-Modell unverzichtbar, da dadurch die Nachvollziehbarkeit 
erhöht wird und das Modell somit weniger fehleranfällig ist. Die Forderung reflektiert den inter-
nationalen Stand von Wissenschaft und Technik (vgl. z. B. ASME/ANS RA-Sb-20135 und IAEA 
Safety Standard SSG-36). 

Zu Kap. 4.4.2.2 Bst. d: Der Begriff „stabiler und sicherer Zustand“ (safe stable state) ist in 
ASME/ANS RA-Sb-20135, Kap. 1-2.2 definiert. 

4.1.8 Kapitel 4.4.3 „Systemanalyse“ 

Zu Kap. 4.4.3 Bst. a: Eine „Dependency Matrix“ stellt Systemabhängigkeiten in einer über-
schaubaren und systematischen Form dar. Diese Art der Information ermöglicht bezüglich 
Systemabhängigkeiten auf einfache Weise eine systematische Überprüfung der PSA. 
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4.1.9 Kapitel 4.5.2 „Brand“ 

Die Anforderungen in Kap. 4.5.2.1 Bst. e und Bst. f wurden an den IAEA Safety Standard SSG-
36, Para. 7.22, 7.30, 7.32 und 7.43 angepasst. 

Zu Kap. 4.5.2.3 Bst. a: Damit wird klargestellt, dass nur Brandszenarien mit bedeutenden Bei-
trägen zur Brand-CDF bzw. -FDF verfeinert analysiert werden müssen. 

Zu Kap. 4.5.2.3 Bst. e: Information zur Methodik der Circuit Analysis findet sich z. B. in 
NUREG/CR-685020. 

4.1.10 Kapitel 4.5.4 „Turbinenzerknall“ 

Zu Bst. a: Auf Basis einer Untersuchung der weltweiten Betriebserfahrung mit grossen Dampf-
turbinen von Bush & Heasler21 wurden ein Best Estimate sowie die Ober- und Untergrenze 
der Häufigkeit eines Turbinengeschosses abgeschätzt. Eine Lognormalverteilung wurde an 
diese Werte angepasst (Untergrenze = 2,5 %-Perzentil und Obergrenze = 97,5 %-Perzentil). 
Darüber hinaus wurde mittels der Betriebserfahrung der BBC Turbinen22 (0 Fehler in 1094 
Turbinenjahren) ein Bayesian Update durchgeführt. Die Posterior-Verteilung ist mit der ge-
wählten Verteilung abgedeckt. 

Zu Bst. b: Diese Anforderung dient der Harmonisierung und entspricht dem Stand der Praxis 
in der Schweiz. Die herstellerspezifischen Daten enthalten auch die anlagenspezifischen Da-
ten. 

Zu Bst. c: Der Bereich für den Flugwinkel sowie die Vorgaben zu Havarieszenarien werden 
aus Harmonisierungsgründen festgelegt. Der angegebene Wert orientiert sich an den Anga-
ben in den bisherigen Schweizer PSA und im U.S. NRC Regulatory Guide 1.11523. IAEA SSG-
36, Para. 7.104 weist auf die Berücksichtigung vom Normalbetrieb und Überdrehzahl hin. U.S. 
NRC Regulatory Guide 1.11523 erläutert, dass ein Versagen im Normalbetrieb und beim Hoch-
fahren der Turbine geschehen kann. 

Zu Bst. g: Die Formel zur Berechnung der Häufigkeit eines Komponentenausfalls entspricht 
dem Stand der Technik und dient der Harmonisierung der angewendeten Methodik. 

Zu Bst. h: Die Anzahl der Turbinengeschosse beruht auf einer abdeckenden Annahme der 
generischen Erfahrung, insbesondere bezüglich der Angaben gemäss U.S. NRC24 (mindes-
tens 3 Turbinengeschosse) und Nitta et al.25 (3 Turbinengeschosse). 

4.1.11 Kapitel 4.6.1 „Auswahlverfahren und Auswahlkriterien“ 

Zu Bst. a: Die aufgeführten Gefährdungen tragen erfahrungsgemäss nicht-vernachlässigbar 
zur CDF beziehungsweise FDF bei oder sie sind von besonderem öffentlichen Interesse. 

Zu Bst. c: Diese Anforderung wurde zur Erfüllung des WENRA SRL T2.13 hinzugefügt. 
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4.1.12 Kapitel 4.6.2 „Erdbeben“ 

Zu Kap. 4.6.2.1.1 Bst. b: Die Anforderungen sind möglichst konkret und spezifisch gehalten. 
Sie gründen auf dem vom „Senior Seismic Hazard Analysis Committee“ (SSHAC) entwickelten 
und nach ihm benannten Verfahren26. Das Verfahren ist darauf ausgerichtet, unterschiedliche 
Meinungen von Experten strukturiert zu erfassen. Es hat sich diesbezüglich bewährt und gilt 
heute als etabliert. 

In die Anforderungen miteingeflossen sind internationale Erkenntnisse hinsichtlich der Anwen-
dung des SSHAC-Verfahrens. Mitberücksichtigt sind insbesondere die „Implementation Gui-
delines“27 der U.S. NRC, die in der Schweiz mit den Projekten PEGASOS28 und PRP29 ge-
wonnenen Erkenntnisse sowie die Feststellung, dass weltweit die Anforderungsstufe 3 des 
SSHAC-Verfahrens zunehmend der Stufe 4 vorgezogen wird. 

Zu Kap. 4.6.2.1.1 Bst. b Ziff. 3: Die verlangte Zuordnung der Zuständigkeit für die vom SSHAC 
empfohlene „participatory and late-stage peer review“ zielt darauf ab, mögliche fach- oder pro-
zesstechnische Vorbehalte hinsichtlich der behördlichen Akzeptanz der PSHA frühzeitig zu 
erkennen. 

Bei Punkten, die in der Richtlinie ENSI-A05 nicht explizit geregelt sind sowie bei Ungereimt-
heiten zwischen dem SSHAC-Verfahren26 und den „Implementation Guidelines“ der U.S. 
NRC27 orientiert sich das ENSI in erster Linie an den Empfehlungen des SSHAC26. 

Zu Kap. 4.6.2.1.2 Bst. a: Die Anforderungen konsolidieren die aus der Anwendung der Richt-
linie ENSI-A05 gewonnenen Erfahrungen. 

Zu Kap. 4.6.2.1.2 Bst. b Ziff. 3: Die verlangte Liste kann auf der Komponentenliste, dem Si-
cherheitsbericht oder Anlagenzeichnungen beruhen. 

Zu Kap. 4.6.2.1.2 Bst d Ziff. 2: Für die von dieser Ziffer betroffenen Komponenten und Bau-
werke gilt im PSA-Modell oberhalb der Screening-Schwelle die konservative Annahme des 
garantierten Kern- oder Brennstoffschadens anstelle der expliziten Abbildung ihres seismi-
schen Versagens. 

Zu Kap. 4.6.2.1.2 Bst. d Ziff. 3: Die Präzisierung, dass sich das Importanz-Kriterium auf den 
zufälligen Ausfall der Komponenten und Bauwerke und nicht auf die Fragility bezieht, ist erfor-
derlich, da sich die entsprechenden Werte signifikant unterscheiden können. 

Zu Kap. 4.6.2.1.2 Bst. f: Die Anforderungen gemäss Ziff. 7 und 8 sind erforderlich, um die 
Nachvollziehbarkeit der Erdbeben-Analyse sicherzustellen. 

4.1.13 Kapitel 4.6.3 „Extreme Winde“ 

Zu Bst. a: Das ENSI ist aufgrund der bisherigen Erfahrung zum Schluss gekommen, dass für 
extreme Winde eine regionale Betrachtung auf Basis von Daten mehrerer repräsentativer 
Standorte für eine belastbare Bestimmung der standortspezifischen Gefährdung erforderlich 
ist. 
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Zu Ziff. 1 (Kurzzeitmesswerte): Seit etwa Anfang der 1980er Jahre erfolgen in MeteoSchweiz-
Wetterstationen digitale Messungen von 1-Sekunde-Windböengeschwindigkeiten. Diese Da-
ten sind im Allgemeinen über einen Zeitraum von etwa 30 Jahren verfügbar und werden als 
Kurzzeitmesswerte bezeichnet. 

Zu Ziff. 2 (Langzeitmesswerte): Vor der Zeit der digitalen Messungen erfolgten an gewissen 
Wetterstationen auch Windgeschwindigkeitsmessungen (z. B. Kloten). Messwerte sind über 
einen längeren Zeitraum verfügbar (im Allgemeinen > 60 Jahre). 

Zu Ziff. 3 (historische Windereignisse): Hier handelt es ich um Windereignisse (Stürme), die 
sich vor dem Beginn der ordentlichen Windmessungen ereigneten. Im Allgemeinen sind für 
historische Windereignisse keine Messungen vorhanden. 

Zu Ziff. 4 (Daten zu Windfeldern): Karten zur Sturmgefährdung in der Schweiz wurden vom 
Bundesamt für Umwelt (BAFU) und von MeteoSchweiz herausgegeben. Zurzeit liegt die Stu-
die30 aus dem Jahr 2014 vor. 

Zu Bst. c: Vgl. dazu Thom (1968)31. 

Zu Bst. d: In der Literatur werden verschiedene Ansätze zur extremwertstatistischen Auswer-
tung von maximalen Windböengeschwindigkeiten verwendet, insbesondere die Block Maxima 
Method (BMM) und Peaks Over Threshold (POT) Method. Bei der BMM wird üblicherweise 
eine Generalized Extreme Value (GEV) Distribution, bei POT eine Generalized Pareto Distri-
bution (GPD) zur Bestimmung der jährlichen Überschreitungshäufigkeiten verwendet. 
Bootstrapping-Methoden32,33 sind mittlerweile ein verbreiteter Ansatz zur Quantifizierung von 
Unsicherheiten. In Anbetracht der Vielzahl der Möglichkeiten wird in der Neufassung der Richt-
linie ENSI-A05 darauf verzichtet, eine Methode und eine entsprechende Verteilung explizit zu 
nennen.  

Zu Bst. e: Es sind u. a. folgende Ansätze einsetzbar: 

• das Plotting-Positions-Verfahren34 zur Bewertung der Güte der Unsicherhei-
ten der Gefährdungskurve 

• Quantil-Quantil-Diagramme (Q-Q-Plots) zur Prüfung der Güte der Schätzung 
(d. h. wie gut die extremwertstatistische Auswertung zu den Daten passt) 

• soweit übertragbar: klimatologische Betrachtungen extremer Ereignisse in 
der erweiterten Region zur Plausibilisierung der mit der Gefährdungskurve 
erhaltenen Werte 

4.1.14 Kapitel 4.6.4 „Tornados“ 

Zu Bst. a: Die Neufassung der Richtlinie ENSI-A05 verwendet die erweiterte Fujita-Skala (EF-
Skala)35. Sie weist gegenüber der bisherigen Fujita-Skala Verbesserungen auf, da die Kriterien 
für die der Skala zugrunde gelegten Schadensauswertung und die Geschwindigkeitsbereiche 
verfeinert wurden. Die neue Skala wird auch von einigen massgeblichen Ländern verwendet. 
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Die Eintrittshäufigkeiten für die definierten Tornadoklassen in Anhang 7 der Richtlinie, Tabelle 
A7-1, wurden wie folgt ermittelt. Es wird angenommen, dass Tornados gleichverteilt in einer 
rechteckigen Fläche von 12 500 km2 auftreten, wobei die untere Seite des Rechtecks die Stre-
cke zwischen Genf und Schaffhausen darstellt. Gemäss Dotzek (2003)36 ist statistisch in der 
Schweiz jährlich mit zirka 2 Tornados zu rechnen. Da davon auszugehen ist, dass nicht alle 
Tornados registriert werden, ist die tatsächliche Tornadohäufigkeit etwas grösser. Deshalb 
wird der Wert für die PSA vom ENSI mit zirka 2,5 pro Jahr abgeschätzt. Die überwiegende 
Mehrzahl der in der Schweiz beobachteten Tornados trat in der oben aufgeführten rechtecki-
gen Fläche auf. 

Die USA verfügen mit den Daten des „Storm Prediction Center“ (SPC)37 weltweit über eine der 
systematischsten Datensammlungen zu Tornados. Ferner werden seit 1994 in den USA die 
Tornados fast flächendeckend durch Doppler-Wetterradar identifiziert. Deshalb wurde auf Ba-
sis der SPC-Datenbank, welche 27 950 Tornados in den Vereinigten Staaten für den Zeitraum 
1994 bis 2016 enthält, eine Verteilung der Tornados nach Tornadoklassen ermittelt, die in der 
nachfolgenden Tabelle wiedergegeben wird: 

 

Tornadoklassen Anzahl Tornados in den USA 
(1994–2016) 

Anteil 

(E)F0  17 182  61,47 % 

(E)F1  7 735  27,67 % 

(E)F2  2 224  7,96 % 

(E)F3  650  2,33 % 

(E)F4  145  0,52 % 

(E)F5  14  0,05 % 

Total  27 950  100,00 % 

 

Diese Verteilung nach Tornadoklassen wurde auch als repräsentativ für die Schweiz ange-
nommen. Bei Annahme von 2,5 Tornados pro Jahr auf einer rechteckigen Fläche von 
12 500 km2 ergeben sich die mittleren Eintrittshäufigkeiten pro Jahr und km2 aus Anhang 7 der 
Richtlinie, Tabelle A7-1. 

Die Windböengeschwindigkeiten der Tornado-Klassen in Anhang 7 der Richtlinie, Tabelle A7-
1, stammen vom Wild Science and Engineering Center35. 

Zu Bst. b: Die im Anhang der Richtlinie, Tabelle A7-2, wiedergegebenen Abmessungen der 
stärkeabhängigen Schadenszüge basieren auf einer Analyse der Daten der European Severe 
Weather Database (ESWD).38 Die umfangreichen Daten der SPC-Datenbank37 wurden für die 
Bestimmung der Schadenszugsabmessungen nicht verwendet, da für alle Tornados ab 1994 
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die maximale Breite des Schadenszugs in der Datenbank ausgewiesen wird und daher diese 
Datenbank für die Ermittlung von Best-Estimate-Tornadoabmessungen nicht geeignet ist. 

4.1.15 Kapitel 4.6.5 „Externe Überflutung“ 

Zu Bst. e: Die bauartspezifische Bestimmung von Versagenshäufigkeit und Versagenskonse-
quenzen ist bevorzugt dann anzuwenden, wenn das Versagen einer oder mehrerer wasser-
baulicher Einrichtungen zu gravierenden Konsequenzen am Standort des Kernkraftwerks füh-
ren kann. 

Zu Bst. l: Das Screening-Kriterium ist an das bestehende CDF- bzw. FDF-Screening-Kriterium 
für die externen Ereignisse, die unter Kap. 4.6.1 Bst. e aufgeführt sind, angelehnt. 

4.1.16 Kapitel 4.6.6 „Flugzeugabsturz“ 

Der Kategorisierung der Flugzeuge liegen folgende Betrachtungen zu Grunde: 

• Bst. a (Verkehrsflugzeuge): International (vgl. European Aviation Safety 
Agency39 und American Federal Aviation Administration40) werden Flug-
zeuge mit einer Masse grösser als 5 700 kg beziehungsweise 12 500 Pfund 
als Grossflugzeuge („large aircrafts“) betrachtet. Hierzu gehören auch ent-
sprechend schwere Militärflugzeuge zum Transport von Gütern und Perso-
nen. 

• Bst. b (strahlgetriebene Kampfflugzeuge): In dieser Kategorie werden nur 
Kampflugzeuge mit Strahlantrieb (Kampfjets) behandelt. Diese sind typi-
scherweise darauf ausgelegt, Überschallgeschwindigkeiten zu erreichen. 

• Bst. c (Leichtflugzeuge und Hubschrauber): In dieser Kategorie werden auch 
Hubschrauber (inklusiv Militärhubschrauber) berücksichtigt. Hierzu gehören 
auch Militärflugzeuge zum Transport von Gütern und Personen in dieser Ge-
wichtsklasse. 

Zu Kap. 4.6.6.1: Aus Sicht des ENSI sind das Reaktorgebäude und das Notstandsgebäude 
die wesentlichen zu betrachtenden Gebäude. Weitere Gebäude und das Anlagengelände kön-
nen aufgrund anlagenspezifischer Besonderheiten einen nicht vernachlässigbaren Beitrag zur 
CDF bzw. FDF leisten und müssen daher auch analysiert werden. Jedoch ist es wegen der 
grossen Unterschiede zwischen den verschiedenen Anlagen nicht möglich, die zu analysie-
renden Gebäude vorgängig zu spezifizieren. 

Zu Kap. 4.6.6.1.1 (gesamtes Rechenmodell inkl. Formeln und Daten): Der vom ENSI zur Har-
monisierung der Modellierung des Flugzeugabsturzes in der PSA gewählte Ansatz entspricht 
dem Seabrook-Modell41, welches eine Abwandlung des Hornyik-Modells42 darstellt. Das Mo-
dell erlaubt im Unterschied zu anderen international akzeptierten Methoden wie z. B. dem 
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DOE-Standard43 eine standortspezifische Quantifizierung der Absturzhäufigkeit auch in Ge-
bieten, welche sich nicht in unmittelbarer Nähe eines Flughafens befinden. Die Schweizer 
Kernkraftwerke sind alle mindestens 25 km von einem Flughafen entfernt. 

Zu Kap. 4.6.6.1.1 Bst. a: Bei der Anwendung für Transitbewegungen gilt der Index j entweder 
für einen einzelnen Korridor oder für einen Korridor, der für eine abdeckende Zusammenfas-
sung (im Sinne von Bst. g) mehrerer einzelner Korridore definiert ist. 

Zu Kap. 4.6.6.1.1 Bst. a, f und i: Die bedingte Absturzdichte ρ wird mittels eines geometrischen 
Modells bestimmt. 

Zu Kap. 4.6.6.1.1 Bst. e und h: Die internationale Erfahrung fliesst in den Faktoren C (Absturz-
raten in Flughafennähe und bei Transitflügen) ein. Hierzu gibt es einfach zugängliche und 
jährlich aktualisierte Statistiken von Boeing. Für die Richtlinie wurde der Stand 2017 verwen-
det.44,66 Die Herleitung der in der Richtlinie ENSI-A05 festgelegten Werte für die Absturzraten 
befindet sich in Anhang 3 dieses Dokuments. Das Seabrook-Modell stellt einen klaren Bezug 
zu den Flugphasen her, wie sie in der Luftfahrt bezeichnet werden, und ermöglicht dadurch, 
dass vorhandene Daten eindeutig den verschiedenen Summanden in der Formel zur Bestim-
mung der Häufigkeit eines Flugzeugabsturzes zugewiesen werden können. 

Zu Kap. 4.6.6.2 Bst. b: Der Betrachtungszeitraum von mindestens 20 Jahren soll sicherstellen, 
dass die statistische Basis zur Absturzhäufigkeit von Militärflugzeugen ausreichend belastbar 
ist. Der Betrachtungszeitraum sollte aus Sicht des ENSI jedoch nicht zu gross gewählt werden, 
da die dann erfassten Abstürze u. U. nicht mehr repräsentativ für die Absturzrate der aktuellen 
Militärflugzeugflotte der Schweiz sind. 

4.1.17 Kapitel 4.7 „Quantifizierung und Stufe-1-PSA-Ergebnisse“ 

Zu Kap. 4.7.1 Bst. f: Eine vom ENSI akzeptierte Grundlage ist in Apostolakis & Kaplan45 dar-
gestellt. 

Zu Kap. 4.7.2.2 Bst. d: Die Vorgehensweise hierzu ist in einer HSK-Aktennotiz46 beschrieben. 

4.1.18 Screeningkriterien 

Die Richtlinie ENSI-A05 lässt in verschiedenen Bereichen der PSA das qualitative beziehungs-
weise quantitative Screening von (kleinen) Risikobeiträgen zu. Nachfolgende Tabelle zeigt 
sämtliche ENSI-A05-Screeningkriterien im Überblick: 
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 Kriterium  

Ereignis 
CDF bzw. FDF 

[1/Jahr] 

Häufigkeit des 
auslösenden 
Ereignisses [1/Jahr] 

Bemerkung 

interne 
Ereignisse 

 < 10-8 und CCDP*<1   

Brand  < 10-8  
kumulativer Beitrag aller quantita-
tiv gescreenten Szenarien 

interne 
Überflutung 

< 10-8  
kumulativer Beitrag aller quantita-
tiv gescreenten Szenarien 

Turbinenzerknall < 10-9  nur CDF-Beitrag 

Explosion und 
Freisetzung 
giftiger Gase 

< 10-9   

externe 
Gefährdung 

qualitatives Kriterium 
nur für Kap. 4.6.1 der Richtlinie 

< 10-9  

Leichtflugzeug < 10-9   

* CCDP: Conditional Core Damage Probability; bedingte Kernschadenswahrscheinlichkeit 

4.1.18.1 Interne Ereignisse 

Ein detailliertes Modell für die internen Ereignisse ist die Voraussetzung für die weitere Model-
lierung. Bei der Modellierung externer und interner systemübergreifender Ereignisse ist ein 
detailliertes PSA-Modell notwendig, da sich die Importanz von Komponenten und Systemen 
stark ändern kann. Ferner ist ein hoher Detaillierungsgrad die Voraussetzung für die Durch-
führung einer aussagekräftigen Ereignisanalyse. 

4.1.18.2 Brand und interne Überflutung 

Das Screeningkriterium für Brand- und interne Überflutungsszenarien ist angelehnt an das 
Kriterium für interne Ereignisse, wonach ein Ereignis mit einer maximalen CDF von knapp 10-8 
pro Jahr noch gescreent werden kann, wenn die CCDP fast 1 beträgt. Statt einer Häufigkeit 
für das auslösende Ereignis, verbunden mit einer Angabe zur CCDP, wird (aus Aufwandsgrün-
den) direkt die CDF verwendet. Dieses Vorgehen ist auch international üblich (vgl. 
NUREG/CR-685020). Die angegebene CDF ist zu verstehen als die Summe aller CDF-Beiträge 
der gescreenten Einzelszenarien für Brand respektive interne Überflutung (kumulative CDF, 
vgl. IAEA Safety Standard SSG-36, Para. 7.42 (1) und 7.84 (a); NUREG/CR-685020, 2.2, Quan-
titative Screening, Task 7). Die Ausführungen gelten sinngemäss für die FDF. 
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Die Präzisierung des Auswahlprozesses, dass Brandausbreitung und Ausbreitung interner 
Überflutungen zu berücksichtigen sind, entspricht internationalem Regelwerk (vgl. IAEA Safety 
Standard SSG-36, Para. 7.43 und 7.80 b). 

4.1.18.3 Turbinenzerknall, Explosion und Freisetzung giftiger Gase 

Die Gefährdung durch Turbinenzerknall trägt erfahrungsgemäss nur zu einem geringen Teil 
zur CDF bei, auch wenn die Häufigkeit des auslösenden Ereignisses nicht a priori kleiner ist 
als 10-8 pro Jahr. Deshalb wird hierfür ein CDF-Screening-Kriterium eingeführt. Es ist analog 
jenem für externe Ereignisse. 

4.1.18.4 Externe Gefährdung 

Für das Screening externer Gefährdungen wurden zwei Kriterien formuliert, von denen jedes 
als alleiniges Kriterium verwendet werden kann (Oder-Verbindung). 

Kriterium 1 (qualitative Diskussion): Das qualitative Kriterium erleichtert das Screening bei 
schwieriger quantitativer Nachweisführung (z. B. falls eine etablierte, mit verhältnismässigem 
Aufwand handhabbare, Quantifizierungsmethode fehlt). 

Beispiele für das qualitative Screening sind: 

• Die Gefährdung führt nicht zu einem auslösenden Ereignis. 

• Die Gefährdung ist bereits in einer anderen in der PSA modellierten Gefähr-
dungskategorie enthalten. 

Kriterium 2 (CDF bzw. FDF): Die CDF- bzw. FDF-Angabe deckt diejenigen Fälle ab, bei de-
nen der Auslöser relativ häufig, aber mit geringer Konsequenz auftritt beziehungsweise selten 
mit katastrophaler Konsequenz. Das CDF- bzw. FDF-Kriterium ist strenger als bei den internen 
systemübergreifenden Ereignissen formuliert, da die Modellierung der externen Ereignisse 
meist mit grossen Unsicherheiten behaftet ist. 

4.1.18.5 Leichtflugzeug 

Das Screening erfolgt ausschliesslich über das Kriterium 2 (CDF bzw. FDF). Der Absturz eines 
Leichtflugzeugs ist ein relativ häufiges Ereignis mit geringer Konsequenz für die Kernanlage 
und sollte aus diesem Grund probabilistisch (quantitativ) bewertet werden. 



 Richtlinie ENSI-A05/d 
 Erläuterungsbericht 
14 Januar 2018 

4.2 Kapitel 5 „Technische Anforderungen an eine Stufe-2-PSA 
für Kernkraftwerke“ 

4.2.1 Kapitel 5.2 „Tragfähigkeit des Containments“ 

Zu Bst. i: Typischerweise sind grosse Sicherheitsbehälter aus Stahl empfindlich gegenüber 
einer Druckbelastung von aussen. Bei gewissen Unfallszenarien (wie z. B. Venting mit an-
schliessender Kondensation von Wasserdampf bei geschlossener Venting-Leitung) kann es 
unter Umständen zu einem Unterdruckversagen des Sicherheitsbehälters kommen. 

4.2.2 Kapitel 5.4 „Verlauf des schweren Unfalls“ 

Zu Bst. d: Eine Verzweigung im UAB behandelt das Containmentversagen aufgrund einer 
Wasserstoffverbrennung. Die entsprechende Verzweigungswahrscheinlichkeit hängt dann 
möglicherweise von verschiedenen Unterverzweigungen ab, welche nicht notwendigerweise 
im UAB sichtbar sind: Wahrscheinlichkeit, dass eine Zündquelle vorliegt; Wahrscheinlichkeit 
für den Übergang von einer Deflagration zu einer Detonation; etc. 

Zu Bst. e: Verzweigungswahrscheinlichkeiten für Personalhandlungen können gemäss 
Kap. 4.3.2.3 der Richtlinie bestimmt werden. Bst. e bezieht sich auf dem Leitfaden Methoden-
band BfS7, Kap. 5.3.2.2 sowie auf dem IAEA Safety Standard SSG-447, Para. 5.21 und 5.22. 
Die oben genannten BfS- und IAEA-Zitatstellen stützen Bst. e: 

• Leitfaden Methodenband BfS7, Kap. 5.3.2.2: Methoden der Stufe-1-HRA sind 
in analoger Weise anzuwenden, unter Beachtung der Bedingungen des Un-
fallgeschehens, insbesondere hinsichtlich der verfügbaren Informationen 
zum jeweiligen Anlagen-, System- und Komponentenzustand. 

• IAEA Safety Standard SSG-447, Para. 5.21: Stufe-2-PSA-Accident-Manage-
ment-Handlungen sind zu modellieren. Para. 5.22: Bei deren probabilisti-
schen Behandlung ist auf Konsistenz zu Stufe-1-PSA-Accident-Manage-
ment-Handlungen zu achten und es sind Abhängigkeiten einzubeziehen. 

• IAEA-TECDOC-122948, Para. 3.2.4: Auflistung der erschwerenden Bedin-
gungen in Szenarien der Stufe-2-PSA 

Aufgrund des eingetretenen Kernschadens ist von einem erhöhten Stress auszugehen, 
wodurch sich aufgrund der notwendigen Strahlenschutzmassnahmen die Arbeitsbelastung 
weiter erhöht. 

Die erwähnte ASEP-Screening-Methode (Initial Screening Model) ist in NUREG/CR-477249, 
Kapitel 7 beschrieben. 

Zu Bst. f: Öffentliche und anerkannte Studien betreffend Unsicherheiten bei den Verzwei-
gungswahrscheinlichkeiten sind beispielsweise NUREG-115050, NUREG/CR-610951 und 
NUREG/CR-711052. 
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4.2.3 Kapitel 5.6 „Quantifizierung und Stufe-2-PSA-Ergebnisse“ 

Zu Kap. 5.6.2.4: Damit ist beispielsweise die Nachrüstung zusätzlicher Systeme (Drywell-
Sprüh-und-Flutsystem, Wasserstoffrekombinatoren) gemeint. 

4.3 Kapitel 7 „PSA für andere Kernanlagen“ 

4.3.1 Kapitel 7.1 „Forschungsreaktoren und Zwischenlager“ 

Kapitel 7.1 konkretisiert die Umsetzung von Art. 22 KEV bezüglich PSA und legt für For-
schungsreaktoren und Zwischenlager einen angemessenen Umfang an probabilistischen Ana-
lysen fest. Das festgelegte Ausmass der PSA-Anforderungen richtet sich nach der Gefähr-
dungseinstufung gemäss Art. 22 KEV. 

4.3.2 Kapitel 7.2 „Geologische Tiefenlager“ 

Das geologische Tiefenlager gilt als Einrichtung zur Entsorgung von radioaktiven Abfällen und 
gemäss Art. 3 Bst. d KEG damit als Kernanlage. Zur Kernanlage gehören gemäss Art. 49 
Abs. 5 KEG auch die mit dem Bau und dem Betrieb zusammenhängenden Erschliessungsan-
lagen und Installationsplätze. Die Notwendigkeit der Erstellung einer PSA für diese Kernanlage 
ergibt sich daraus, dass eine Baubewilligung erforderlich ist (Art. 15 KEG) und mit dem Bau-
bewilligungsgesuch eine PSA einzureichen ist (Art. 24 Abs. 2 Bst. a KEV). 

Wer eine Kernanlage bauen oder betreiben will, braucht eine Rahmenbewilligung des Bun-
desrates (Art. 12 Abs. 1 KEG), sofern dieser die Kernanlage nicht als Anlage mit geringem 
Gefährdungspotenzial bezeichnet (Art. 12 Abs. 3 KEG). Der Bundesrat hat mit der Verabschie-
dung des Konzeptteils Sachplan behördenverbindlich festgelegt, dass für geologische Tiefen-
lager eine Rahmenbewilligung erforderlich ist. Hinsichtlich des Bau- sowie des Betriebsbewil-
ligungsverfahrens leitet das ENSI daraus ab, dass der Gesetzgeber eine umfassendere pro-
babilistische Analyse für geologische Tiefenlager erwartet, als für Anlagen mit geringem Ge-
fährdungspotenzial. 

Bei der Entwicklung der PSA für geologische Tiefenlager steht die Bewertung der Betriebs-
phase, insbesondere für den Zeitraum der Einlagerung, im Vordergrund. 

Zu Bst. a: Die Risikokenngrösse könnte sich möglicherweise an die TRAR (Total Risk of Acti-
vity Release) anlehnen. 

Zu Bst. b: Die der risikotechnischen Bewertung der nuklearen Sicherheit zugrunde liegenden 
Sicherheitsziele könnten anhand von Dosisrechnungen abgeleitet werden. Dazu könnten für 
die bei auslegungsüberschreitenden Störfällen und Unfällen freigesetzten Nuklide Dosisbe-
rechnungen durchgeführt werden. Die Ausgewogenheit von Unfallabläufen, Komponenten und 
Personalhandlungen kann basierend auf den jeweiligen Beiträgen zum Risiko bewertet wer-
den. 
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4.4 Anhang 1 „Begriffe (gemäss ENSI-Glossar)“ 
Detaillierte Angaben zur Ableitung der Definition der CDF und FDF finden sich in der HSK-AN-
558853. 

Hintergründe zur Definition der LRF beziehungsweise LERF und TRAR finden sich in der HSK-
AN-620954. 

Die Definition des Begriffs „Brandabschnitt“ fasst die Definitionen von Brandabschnitten und 
von brandabschnittsbildenden Bauteilen entsprechend Art. 31 der VKF-Brandschutznorm55 in 
einem Satz zusammen. 

4.5 Anhang 5 „Personalhandlungen bei Erdbeben“ 

4.5.1 Pauschaler Modellansatz 

Der pauschale Modellansatz ohne Verfeinerung (Anhang 5 der Richtlinie, A5.1.1) zur Bestim-
mung der Fehlerwahrscheinlichkeiten von Personalhandlungen (HEPs) bei Erdbeben ist wie 
folgt begründet: 

• Stand von Wissenschaft und Technik: Es entspricht dem Stand von Wis-
senschaft und Technik, dass HEPs an die modellierten Erdbebenszenarien 
angepasst werden56,57. 

• Erdbebenbeschleunigung als massgeblicher Parameter: Bei diesem Mo-
dellansatz wird die Quantifizierung der HEP von der Erdbebenbeschleuni-
gung (PGA) abhängig gemacht, was dem Stand der Technik ent-
spricht58,59,60,61. Der Ansatz geht davon aus, dass mit zunehmender Erdbe-
benbeschleunigung eine grössere Unsicherheit über das Schadensausmass 
in der Anlage vorliegt und somit schon allein dadurch der Stress für das Per-
sonal ansteigt. 

• 0,2 g als unterer Schwellenwert: Es wird davon ausgegangen, dass spä-
testens im Bereich von 0,2 g (Spitzenbeschleunigung am Fundament des 
Reaktorgebäudes) das Anlagenpersonal unsicher bezüglich des Scha-
densausmasses in der Anlage ist und daher die Randbedingungen für die 
Störfallbeherrschung erschwert sind (verglichen mit denjenigen bei einer in-
tern ausgelösten Transiente). Aus diesem Grund wurde dieser Schwellen-
wert für den Beginn der HEP-Korrektur bei Erdbeben gewählt.  

• 0,6 g als oberer Schwellenwert: Ab 0,6 g wird davon ausgegangen, dass 
es wenig wahrscheinlich ist, dass die Operateure die in der PSA als notwen-
dig modellierten Handlungen noch rechtzeitig durchführen können, da der 
Anlagezustand kaum noch überblickt werden kann. Viele Komponenten in 
der Anlage sind mit grosser Wahrscheinlichkeit ausgefallen, und es besteht 
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eine grosse Unsicherheit über die Verlässlichkeit noch vorhandener Instru-
mentierung. Das Potenzial für Handlungen, welche die Situation durch Fehl-
einschätzungen verschlimmern („Errors of Commission“), ist dadurch gross. 
Durch die grossen Beschleunigungen besteht Verletzungsgefahr in der 
Warte, zumal die Beschleunigung auf der Ebene des Hauptkommandoraums 
deutlich stärker als am Fundament des Reaktorgebäudes ist. Eine Studie62 
zur Sicherheit von Passagieren öffentlicher Verkehrsmittel hält fest, dass bei 
Beschleunigungen von 0,8 g oder mehr die Passagiere mit grosser Wahr-
scheinlichkeit Sturzverletzungen davontragen. Zudem ist die psychologische 
Belastung für das Personal enorm, da unklar ist, was ausserhalb der Anlage 
passiert ist. Obgleich in der Praxis nicht alle Personalhandlungen ab einer 
Beschleunigung von 0,6 g garantiert ausgefallen sein werden, geht das Mo-
dell des ENSI für die in der PSA als notwendig modellierten Handlungen 
konservativ hiervon aus. 

• Zeitfaktor: Es wird unterschieden zwischen kurzfristigen Handlungen (inner-
halb der ersten Stunde; durchgezogene Linie in Abbildung A5-1 im Anhang 5 
der Richtlinie) und späteren Handlungen (gestrichelte Linie in Abbildung 
A5-1 im Anhang 5 der Richtlinie). 

 Kurzfristige Handlungen: Innerhalb der ersten Stunde nach einem 
Erdbeben ist das Anlagenpersonal mit der Evaluation des Anlagezu-
stands beschäftigt – Stress und Arbeitsaufwand sind gegenüber inter-
nen Störfällen deutlich erhöht. Es wird für das Beschleunigungsintervall 
zwischen 0,2 g und 0,6 g angenommen, dass die HEP einer kurzfristigen 
Handlung linear mit der Erdbebenbeschleunigung ansteigt. Die lineare 
Interpolation der HEPs zwischen der HEP für interne Ereignisse und ei-
nem vordefinierten, maximalen Wert des HEPs in Abhängigkeit von der 
Erdbeben-Beschleunigung ist ein weit verbreiteter Ansatz, der auch in 
verschiedenen amerikanischen PSA verwendet wird. 

 Langfristige Handlungen: Bei Personalhandlungen, bei denen mehr 
Zeit (d. h. über eine Stunde) zur Verfügung steht, so dass der Anlage-
zustand durch Rundgänge und Kontrollen ermittelt werden kann, wird 
die HEP nicht mehr durch das Erdbebenereignis bestimmt, sondern ist 
vergleichbar mit einer intern ausgelösten Notfallsituation. Dementspre-
chend wird (bei Beschleunigungen kleiner 0,6 g) keine Anpassung vor-
genommen. 

4.5.2 Verfeinerter pauschaler Modellansatz 

Der pauschale Modellansatz mit Verfeinerung (Anhang 5 der Richtlinie, A5.1.2) zur Bestim-
mung der Fehlerwahrscheinlichkeiten von Personalhandlungen bei Erdbeben ist wie folgt be-
gründet: 
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• Verfeinerte Einteilung des Zeitbereichs für langfristig erforderliche 
Handlungen: Externe Unterstützung und die damit einhergehende Reduzie-
rung der Arbeitsbelastung ist wahrscheinlicher mehrere Stunden nach Stör-
fallbeginn als kurz nach Ablauf der ersten Stunde. Insofern sind signifikante 
Unterschiede in der Arbeitsbelastung in dem nach der ersten Stunde begin-
nenden Zeitbereich zu erwarten. Nach Ablauf der ersten 12 Stunden ist es 
wahrscheinlich, dass sich - selbst beim Vorliegen widriger Umstände bezüg-
lich der Zugänglichkeit des Kraftwerksareals - ein Notfallstab gebildet hat, 
welcher die Störfallbehandlung koordiniert und somit gesamthaft zur Redu-
zierung der Arbeitsbelastung beiträgt. 

• Glättung der Sprungfunktion im Langzeitbereich: Die stetige Modellie-
rung für nach einer Stunde angeforderte Handlungen beseitigt ein zu sensi-
tives Verhalten der PSA-Resultate bei kleinen Änderungen in den Belas-
tungsannahmen (z. B. von 0,59 g auf 0,61 g). 

• Fehlerwahrscheinlichkeiten kleiner als 1 am oberen Ankerpunkt von 
0,6 g: Hinsichtlich der Durchführbarkeit von Handlungen bei einer PGA von 
0,6 g bestehen erhebliche Unsicherheiten bezüglich des nach einem Erdbe-
ben schwer zu überblickenden Anlagezustands, des erhöht vorhandenen 
EOC-Potenzials und der erhöht vorhandene Verletzungsgefahr. Die ver-
schärfte Regelung zur Modellierung von Instrumentierung und Anleitung 
durch Vorschriften (Grundvoraussetzung für die Kreditierbarkeit von Hand-
lungen gemäss verfeinertem Modellansatz) trägt zur Reduzierung dieser Un-
sicherheit bei. Diese Reduzierung der Unsicherheit stützt eine weniger kon-
servative Festlegung der HEP am oberen Ankerpunkt. Um den Modellie-
rungsfehler, der mit einer einfachen Unterscheidung zwischen drei Zeitberei-
chen verbunden ist, möglichst klein zu halten, wurden zur Bestimmung die-
ser HEPs Interpolationen basierend auf einer gleichmässigen Unterteilung 
des Wertebereichs (von der HEP für interne Ereignisse bis hin zu einer HEP 
von 1) verwendet: 

 HEPint + 0,75 (1 - HEPint) für kurzfristig bzw. 

 HEPint + 0,5 (1 - HEPint) für mittelfristig bzw. 

 HEPint + 0,25 (1 - HEPint) für langfristig 

angeforderte Handlungen (bei einer PGA von 0,6 g). 

Diese Unterteilung stellt zudem sicher, dass die HEP am oberen Ankerpunkt 
stets in der oberen Hälfte (0,25 bis 1) der Unsicherheitsverteilung der HEP 
liegt (Median = 0,25, Streufaktor = 5), welche gemäss THERP (NUREG/CR-
127863) für anspruchsvolle Tätigkeiten (dynamic tasks) unter extrem hohem 
Stress anzunehmen ist. 
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• Funktionale Repräsentation der Ankerpunkte: Die Lognormalverteilung 
gehört zu den üblichen Modellen (z. B. Porter et al., 200764), die zur quanti-
tativen Darstellung eines Zusammenhangs zwischen Belastung (Englisch 
„Load“, in diesem Fall ausgedrückt durch die PGA) und Versagenswahr-
scheinlichkeit eingesetzt werden. Dabei wird die Belastbarkeit (Englisch 
„Strength“, S) als Zufallsgrösse (in diesem Fall ebenfalls ausgedrückt durch 
die PGA) modelliert. Um die Ankerpunkte zu repräsentieren, wird die Log-
normalverteilung wie folgt verwendet: 

HEP= HEPint+(1-HEPint) Φ �
ln � PGA − 0,2 g

mS
�

𝛽𝛽 � 

Im Fall begrenzt verfügbarer Datenpunkte wird für den Streuungsparameter 
βS (Standardabweichung vom natürlichen Logarithmus der Belastbarkeit, in 
diesem Fall ebenfalls ausgedrückt als PGA auf einer Skala mit 0,2 g als Null-
punkt) der Belastbarkeit (Englisch: Strength, S) ein Wert von 0,4 empfoh-
len64. Dies entspricht in etwa einer Anpassung der linearen Funktion (Abbil-
dung A5-1 der Richtlinie) durch eine Lognormalverteilung an den Punkten 
mit den Versagenswahrscheinlichkeiten 0,5 und 0,95. Bei einer gegebenen 
PGA bestehen Unsicherheiten hinsichtlich der tatsächlich in der Anlage auf-
tretenden Schäden (vgl. Amico et al., 201165), und somit auch hinsichtlich 
des Schwierigkeitsgrad der vom Personal zu bewältigenden Aufgaben. Da-
her wird hier die Belastung (Englisch: Load, L) ebenfalls als Zufallsgrösse 
modelliert. Analog zur Belastbarkeit wird für die Belastung auch 0,4 als 
Streuungsparameter βL verwendet. Somit hat der gesamthafte Streuungspa-
rameter einen Wert von β = (βS

2 + βL
2)0,5 = (0,42 + 0,42)0,5 = 0,566. Der La-

geparameter mS (Median der Belastbarkeit auf einer Skala mit 0,2 g als Null-
punkt) ergibt sich aus der jeweiligen HEP am oberen Ankerpunkt. 

5 Inhaltliche Änderungen gegenüber der Ausgabe Ja-
nuar 2009 

• Kap. 4.1 (Umfang der Stufe-1-PSA): Bst. b wurde angepasst. 

• Kap. 4.3.1 (Identifizierung und Auswahl der zu analysierenden Personal-
handlungen): Bst. d zu Errors of Commissions wurde erweitert, Bst. e präzi-
siert und ein neuer Bst. g wurde erstellt. 

• Kap. 4.3.2.3 (Kategorie-C-Handlungen): Bst. h wurde ergänzt, Bst. i präzi-
siert. 

• Kap. 4.3.2.4 (Abhängigkeiten): Bst. a und b wurden präzisiert. 
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• Kap. 4.4.1.3 (Quantifizierung der Häufigkeit auslösender Ereignisse): Bst. e 
wurde neu formuliert. Referenzen zur OPDE (OECD Piping Failure Data 
Exchange Project) wurden gelöscht, da sie nicht mehr aktuell sind. 

• Kap. 4.5.1 (Auswahlverfahren und Auswahlkriterien): Bst. c betrifft nur noch 
Explosion und Freisetzung giftiger Gase; Bst. d zu Turbinenzerknall wurde 
präzisiert.  

• Kap. 4.5.2.1 (Identifizierung und Auswahl relevanter Brandabschnitte): Bst. e 
und f wurden an den IAEA Safety Standard SSG-36, Para. 7.22, 7.30, 7.32 
bzw. 7.43 angepasst. 

• Kap 4.5.2.3 (Identifizierung und Auswahl relevanter Brandszenarien): Bst. a 
wurde erweitert und Bst. f präzisiert. 

• Kap. 4.5.3.1 (Identifizierung und Auswahl relevanter Überflutungsbereiche): 
Bst. e und f wurden präzisiert. 

• Kap. 4.5.4 (Turbinenzerknall): Neuformulierung und Präzisierung diverser 
Punkte. 

• Kap. 4.6.1 (Externe Ereignisse, Auswahlverfahren und Auswahlkriterien): 
Die Liste der zu analysierenden Gefährdungen (Bst. b) wurde dem aktuellen 
Stand der Wissenschaft und Technik aktualisiert. Ein neuer Bst. c wurde er-
stellt. 

• Kap. 4.6.2 (Erdbeben): Im gesamten Kapitel wurden verschiedene Punkte 
präzisiert. 

• Kap. 4.6.2.1.1 (Gefährdungsanalyse): Die methodischen Anforderungen an 
die PSHA (neu Bst. b) wurden gänzlich überarbeitet. 

• Kap. 4.6.2.1.2 (Fragility-Analyse): Zu den Anforderungen an die Berechnung 
der Etagenantwortspektren wurde neu der Bst. a aufgenommen. 

• Kap. 4.6.3 (Extreme Winde): Bst. b (neu Bst. a): Die zu erfassenden Daten 
zu Windereignissen und Windspitzengeschwindigkeiten wurden präzisiert. 
Bst. e (neu Bst. d): Die Anwendung einer Gumbelverteilung wird nicht mehr 
verlangt. Ein neuer Bst. e (Plausibilisierung der Windgefährdungskurve) 
wurde aufgenommen. Bst. i, j und l wurden präzisiert. 

• Kap. 4.6.4 (Tornados): Bst. b (neu Bst. a): Neu wird die erweiterte Fujita-
Skala verwendet. Mittlere Eintrittshäufigkeiten pro Jahr und km2 wurden für 
die verschiedenen Tornadostärken angegeben (Anhang 7). Bst. c (neu 
Bst. b): Die Abmessungen des Schadenszuges wurden dem aktuellen Stand 
der Wissenschaft und Technik angepasst (Anhang 7). Neue Punkte (Bst. c 
und d) wurden in die Richtlinie aufgenommen. Bst. g (neu Bst. h), h (neu 
Bst. i) und j (neu Bst. k) wurden präzisiert. 



 

Richtlinie ENSI-A05/d 
Erläuterungsbericht 
Januar 2018 21 

• Kap. 4.6.5 (Externe Überflutung): Verschiedene Punkte wurden präzisiert, 
insbesondere Bst. d (neu Bst. c), Bst. e (neu Bst. f), Bst. h (neu Bst. i). Bei 
Bst. d (neu Bst. c) wird nicht mehr die Anwendung einer Pearson-III-Vertei-
lung vorgeschrieben. Neue Punkte zur Bestimmung des Wasserstandes an 
kritischen Bauwerken oder Strukturen (neu Bst. d) und zu „Dominoversagen“ 
(neu Bst. l) wurden hinzugefügt. 

• Kap. 4.6.6 (Flugzeugabsturz): Die Bezeichnungen der Flugzeugkategorien 
wurden präzisiert, um eine eindeutige Zuordnung der Luftfahrzeuge in die 
definierten Kategorien sicherzustellen. Die Absturzraten (neu Kap. 4.6.6.1.1 
Bst. e und h) wurden an den aktuellen Daten aus der Boeing-Studie44 ange-
passt. Kap. 4.6.6.1 Bst. o (neu Kap. 4.6.6.1.2 Bst. c) - Absturzszenarien, die 
zu einem Durchschlagen der Gebäudewänden - wurde präzisiert. Neu wird 
die Möglichkeit gegeben, eine detailliertere Analyse des Schadensbildes 
durchzuführen, anstatt pauschal anzunehmen, dass alle Komponenten im 
Gebäude ausgefallen sind. 

• Kap. 4.7.2.3 (Erkenntnisse): Bst. b der früheren Version der Richtlinie wurde 
gelöscht. 

• Kap. 5.4 (Verlauf des schweren Unfalls): neuer Bst. e zu Verzweigungswahr-
scheinlichkeiten für Personalhandlungen wurde erstellt. 

• Kap. 5.6 (Quantifizierung und Stufe-2-PSA-Ergebnisse): Die Grössen 
SLERF, SLRF und STRAR werden neu aufgeführt. In Kap. 5.6.2.4 wurde 
Bst. c der früheren Version der Richtlinie gestrichen. 

• Kap. 6.2 (Dokumentation): Das Kapitel wurde neu organisiert: Neu wird zwi-
schen den inhaltlichen Anforderungen (Kap. 6.2.1) und den Regelungen zur 
Einreichung der PSA-Dokumentation unterschieden (Kap. 6.2.2). Kap. 6.2 
Bst. c aus der früheren Version der Richtlinie wurde gestrichen. In Kap. 6.2.2 
wurden die Regelungen zur Einreichung der PSA-Dokumentation präzisiert. 

• Kap. 7 (PSA für andere Kernanlagen): Das Kapitel wurde mit den Anforde-
rungen an eine PSA für geologische Tiefenlager ergänzt. 

• Anhang 1 (Begriffe gemäss ENSI-Glossar): Folgende Begriffe wurden neu 
definiert oder ergänzt (Brandabschnitt, Fussell-Vesely Importanz, Kategorie-
A-Handlungen, Kategorie-B-Handlungen, Risk Achievement Worth, Stufe-1-
PSA, Stufe-2-PSA). Neue Begriffe (Basisereignis, Error of Commission, Ka-
tegorie-C-Handlung in Unfallsequenzen mit Anforderung des Notfallstabs, 
Master Logic Diagrams, SLERF, SLRF, STRAR) wurden hinzugefügt. Der 
Begriff „PSA-relevant“ wurde neu eingeführt (ersetzt „PSA-relevante Kompo-
nenten“). 

• Anhang 2 (Abkürzungen): Die Liste der Abkürzungen wurde aktualisiert. 



 Richtlinie ENSI-A05/d 
 Erläuterungsbericht 
22 Januar 2018 

• Der Anhang 5 (Personalhandlungen bei Erdbeben) wurde ergänzt. 

• Ein neuer Anhang (Anhang 6) zu den Mindestanforderungen an die Mitwir-
kung der Experten in der PSHA wurde erstellt. 

• Die Tabellen mit den Vorgaben zur Bestimmung der Tornadogefährdung be-
finden sich im Anhang 7. 

• Die Tabellen zur Darstellung der Stufe-1- und Stufe-2-PSA-Resultate 
(Kap. 4.7.2 und 5.6.2) befinden sich im Anhang 8. 
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Anhang 1: IAEA Safety Standards 

ID Nr. Anforderung Abbildung im  
Schweizer Regelwerk 

SSR-2/2 4.32 If a probabilistic assessment of risk is to be 
used for decision making purposes, the op-
erating organization shall ensure that the 
risk analysis is of appropriate quality and 
scope for decision making purposes. The 
risk analysis shall be performed by appropri-
ately skilled analysts and shall be used in a 
manner that complements the deterministic 
approach to decision making, in compliance 
with applicable regulations and plant licence 
conditions. 

Kap. 4 und 5 ENSI-A05 

SSR-2/2 4.46 The scope of the safety review shall include 
all safety related aspects of an operating 
plant. To complement deterministic safety 
assessment, probabilistic safety assess-
ment (PSA) can be used for input to the 
safety review to provide insight into the con-
tributions to safety of different safety related 
aspects of the plant. 

Kap. 4 und 5 ENSI-A05 

NS-R-3 1.12 As used in this publication, the term “risk” re-
fers to the product derived from the multipli-
cation of the probability of a particular event 
that results in the release of radioactive ma-
terial by a parameter corresponding to the 
radiological consequences of this event. In 
concept, a comprehensive risk analysis in-
cludes all the sequential steps of analysing 
all the initiating events, following for each in-
itiating event all the possible sequences of 
subsequent events, associating a probability 
value with each of these sequences and 
ending with the consequences for individu-
als, the population and the environment. In 
some States, it is an established practice to 
utilize parts of such a risk analysis and to de-
fine probabilistic requirements to supple-
ment traditional deterministic analysis and 
engineering judgement. 

Kap. 4 und 5 ENSI-A05 
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NS-R-3 2.18 Appropriate methods shall be adopted for 
establishing the hazards that are associated 
with major external phenomena. The meth-
ods shall be justified in terms of being up to 
date and compatible with the characteristics 
of the region. Special consideration should 
be given to applicable probabilistic method-
ologies. It should be noted that probabilistic 
hazard curves are generally needed to con-
duct probabilistic safety assessments for ex-
ternal events. 

Kap. 4.6 ENSI-A05 
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Anhang 2: WENRA Safety Reference Levels 

Nr. Anforderung Abbildung im 
Schweizer Regelwerk 

E6.1 Credible combinations of individual events, including 
internal and external hazards, that could lead to antic-
ipated operational occurrences or design basis acci-
dents, shall be considered in the design. Deterministic 
and probabilistic assessment as well as engineering 
judgement can be used for the selection of the event 
combinations. 

Kap. 5.1.1 ENSI-A01 

Kap. 4 ENSI-A05 

F2.1 A set of DECs shall be derived and justified as repre-
sentative, based on a combination of deterministic and 
probabilistic assessments as well as engineering 
judgement. 

Kap. 5.1 ENSI-A01 

Kap. 4 und 5 ENSI-A05 

O1.1 For each plant design, a specific PSA shall be devel-
oped for level 1 and level 2, considering all relevant 
operational states, covering fuel in the core and in the 
spent fuel storage and all relevant internal and exter-
nal initiating events. External hazards shall be in-
cluded in the PSA for level 1 and level 2 as far as prac-
ticable, taking into account the current state of science 
and technology. If not practicable, other justified meth-
odologies shall be used to evaluate the contribution of 
external hazards to the overall risk profile of the plant. 

Anh. 3 Kap. 2 KEV 

Kap. 2, 4 und 5 ENSI-A05 

O1.2 PSA shall include relevant dependencies. Kap. 4.2.4, 4.4.2.2 und 4.4.3 ENSI-
A05  

O1.3 The Level 1 PSA shall contain sensitivity and uncer-
tainty analyses. The Level 2 PSA shall contain sensi-
tivity analyses and, as appropriate, uncertainty anal-
yses. 

Kap. 4 und 5 ENSI-A05 

O1.4 PSA shall be based on a realistic modelling of plant 
response, using data relevant for the design, and tak-
ing into account human action to the extent assumed 
in operating and accident procedures. The mission 
times in the PSA shall be justified. 

Kap. 4.3 und 4.4 ENSI-A05 

O1.5 Human reliability analysis shall be performed, taking 
into account the factors which can influence the per-
formance of plant staff in all plant states. 

Kap. 4.3 ENSI-A05 
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O2.1 PSA shall be performed, documented, and maintained 
according to requirements of the management system 
of the licensee. 

Art. 25 und 31 KEV 

Art. 33 Abs. 1 Bst. a KEV 
Anh. 3 Kap. 2 KEV 

Kap. 6 ENSI-A05 

Kap. 4.2 ENSI-G07 

O2.2 PSA shall be performed according to an up to date 
proven methodology, taking into account international 
experience currently available. 

Art. 33 Abs. 1 Bst. a KEV 

Anh. 3 Kap. 2 KEV 

S2.3 Buildings that contain equipment that is important to 
safety shall be subdivided into compartments that seg-
regate such items from fire loads and segregate re-
dundant or diverse trains of a safety system from each 
other. When a fire compartment approach is not prac-
ticable, fire cells shall be used, providing a balance be-
tween passive and active means, as justified by fire 
hazard analysis. 

Kap. 4.5.2 ENSI-A05 

T1.1 Natural hazards shall be considered an integral part of 
the safety demonstration of the plant (including spent 
fuel storage). Threats from natural hazards shall be re-
moved or minimised as far as reasonably practicable 
for all operational plant states. The safety demonstra-
tion in relation to natural hazards shall include assess-
ments of the design basis and design extension con-
ditions with the aim to identify needs and opportunities 
for improvement. 

Art. 8 KEV 

Art. 5 SR 732.112.2 
Kap. 4.6 ENSI-A05 

T2.1 All natural hazards that might affect the site shall be 
identified, including any related hazards (e.g. earth-
quake and tsunami). Justification shall be provided 
that the compiled list of natural hazards is complete 
and relevant to the site. 

Art. 8 KEV 

Art. 5 SR 732.112.2 

Kap. 4.6.1 ENSI-A05 

T2.2 Natural hazards shall include: 
- Geological hazards; 

- Seismotectonic hazards; 

- Meteorological hazards; 
- Hydrological hazards; 

- Biological phenomena; 

- Forest fire. 

Art. 8 KEV 
Art. 5 SR 732.112.2 

Kap. 4.6.1 Bst. b ENSI-A05 
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T3.1 Natural hazards identified as potentially affecting the 
site can be screened out on the basis of being incapa-
ble of posing a physical threat or being extremely un-
likely with a high degree of confidence. Care shall be 
taken not to exclude hazards which in combination 
with other hazards have the potential to pose a threat 
to the facility. The screening process shall be based 
on conservative assumptions. The arguments in sup-
port of the screening process shall be justified. 

Art. 8 KEV 

Art. 5 SR 732.112.2 
Kap. 4.6.1 ENSI-A05 

T3.2 For all natural hazards that have not been screened 
out, hazard assessments shall be performed using de-
terministic and, as far as practicable, probabilistic 
methods taking into account the current state of sci-
ence and technology. This shall take into account all 
relevant available data, and produce a relationship be-
tween the hazards severity (e.g. magnitude and dura-
tion) and exceedance frequency, where practicable. 
The maximum credible hazard severity shall be deter-
mined where this is practicable. 

Art. 8 KEV 

Art. 5 SR 732.112.2 
Kap. 4.6 ENSI-A05 

T3.3 The following shall apply to hazard assessments: 

- The hazard assessment shall be based on all rel-
evant site and regional data. Particular attention 
shall be given to extending the data available to 
include events beyond recorded and historical 
data. 

- Special consideration shall be given to hazards 
whose severity changes during the expected life-
time of the plant.  

- The methods and assumptions used shall be jus-
tified. Uncertainties affecting the results of the 
hazard assessments shall be evaluated.  

Art. 8 KEV 

Art. 5 SR 732.112.2 
Kap. 4.6 ENSI-A05 

T4.3 The design basis events shall be compared to relevant 
historical data to verify that historical extreme events 
are enveloped by the design basis with a sufficient 
margin. 

Art. 8 KEV 

Art. 5 SR 732.112.2 
Kap. 4.6 ENSI-A05 

T6.2 To support identification of events and assessment of 
their effects, the hazards severity as a function of ex-
ceedance frequency or other parameters related to the 
event shall be developed, when practicable. 

Art. 8 KEV 

Art. 5 SR 732.112.2 
Kap. 4.6 ENSI-A05 
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T6.3 When assessing the effects of natural hazards in-
cluded in the DEC analysis, and identifying reasonably 
practicable improvements related to such events, 
analysis shall, as far as practicable, include: 

(a) demonstration of sufficient margins to avoid “cliff-
edge effects” that would result in loss of a fundamental 
safety function; 

(b) identification and assessment of the most resilient 
means for ensuring the fundamental safety functions; 

(c) consideration that events could simultaneously 
challenge several redundant or diverse trains of a 
safety system, or multiple SSCs or several units at 
multi-unit sites, site and regional infrastructure, exter-
nal supplies and other countermeasures; 
(d) demonstration that sufficient resources remain 
available at multi-unit sites considering the use of 
common equipment or services;  
(e) on-site verification (typically by walk-down meth-
ods). 

Art. 8 KEV 

Art. 5 SR 732.112.2 
Kap. 4.6 ENSI-A05 
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Anhang 3: Herleitung der Flugzeugabsturzraten 

Die Basis der in Kap. 4.6.6.1.1 Bst. e und h der Richtlinie ENSI-A05 vorgegebenen Absturzra-
ten ist die von Boeing erstellte Statistik44,66 über weltweit aufgetretene Unfälle kommerzieller 
Flugzeuge mit einem Gewicht grösser als 5,7 Tonnen. Es werden die Daten von 2007–2016 
verwendet, sodass genügend Daten für eine statistische Auswertung zur Verfügung stehen 
und der aktuelle Stand der Flugsicherheit damit erfasst wird. In diesem Zeitraum haben rund 
245,4 Millionen Flüge stattgefunden. 

Grundsätzlich als relevant für die PSA wird die von Boeing mit Hull Loss bezeichnete Unfallart 
herangezogen. Hierbei handelt es sich um einen Kontrollverlust über das Flugzeug, der derart 
folgenschwer ist, dass ein Totalschaden des Flugzeugs vorliegt. Dazu gehören auch offiziell 
als vermisst anerkannte Flüge. Als nicht relevant werden allerdings Hull-Loss-Unfälle von sich 
nicht im Flug befindlichen Flugzeugen betrachtet, d. h. die von Boeing mit „Taxi, load/unload, 
parked, tow“ bezeichnete Phase wird bei der Absturzratenermittlung nicht mitgezählt. Mass-
geblich ist also, dass ein folgenschwerer Kontrollverlust während des Flugs (in der Richtlinie 
als Absturz bezeichnet) auftritt. Im betrachteten Zeitraum ereigneten sich demnach bei Abflug-
bewegungen (Flugphasen Takeoff, Initial Climb und Climb) 23, bei Anflugbewegungen (Flug-
phasen Descent, Initial Approach, Final Approach und Landing) 116 und bei Transitflugbewe-
gungen (Flugphase Cruise) 8 als PSA-relevant zählbare Abstürze (Hull Loss). Bei der Auswer-
tung der für 2014 aufgelisteten Unfälle wurde der vermisste Flug 370 der Malaysia Airlines, 
welcher von Boeing nach dem damaligen Stand (August 2015) nicht als Hull Loss eingestuft 
wurde, als Hull Loss in der Phase Cruise gewertet. 

Absturzraten in Flughafennähe 

Die entsprechenden Absturzraten sind somit: 

𝐶𝐶Abflug = 23
245,4∙106 Abflugbewegungen

=  9,4 ∙ 10−8 pro Abflugbewegung 

𝐶𝐶Anflug = 116
245,4∙106 𝐴𝐴nflugbewegungen

= 4,7 ∙ 10−7 pro Anflugbewegung 

Absturzrate bei Transitflügen 

Gemäss Statistik der Nationalen Behörde für Transportsicherheit in den USA wurden im Zeit-
raum 1996 bis 2015 in 2,04·108 Flügen insgesamt 2,412·1011 km zurückgelegt67, woraus sich 
eine mittlere Fluglänge von 1 180 km pro Flug (für alle Flugphasen) ergibt. Von diesem Wert 
wird die in Flughafennähe geflogene Strecke abgezogen. Hierbei wird von einem Flughafen-
Umkreis-Radius von jeweils 40 nautischen Meilen (74 km) ausgegangen, welcher die Start- 
bzw. Landezone definiert68, und es wird angenommen, dass aufgrund von Warteschleifen und 
sonstiger Manöver beim Anflug das Doppelte dieses Radius geflogen wird. 
Somit ergibt sich: 

𝐶𝐶Transit = 8
245,4∙106 ∙(1180−74−2⋅74) km

=  3,4 ∙ 10−11 pro Transit-Flugkilometer 
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